
 

 

 
 

 
 
 
Worauf ist beim Unterschriftensammeln zu achten? 
 
Jede Unterschrift wird von den Stimmregister-Büros der Gemeinden 
kontrolliert! Deshalb: Beim Sammeln auf der Strasse darauf achten, dass die 
Unterschrift gültig ist! 
 
 
Wer die Initiative unterschreiben will, 
muss Schweizer BürgerIn sein. 
 
Volljährig = stimmberechtigt 
Wer die Initiative unterschreiben will, muss 
volljährig und damit stimmberechtigt sein. 
Das Volljährigkeitsalter beträgt 18 Jahre. 
 
Politische Gemeinde – nicht 
Wohnsitzgemeinde 
JedeR unterschreibt auf dem Unter-
schriftenbogen derjenigen politischen 
Gemeinde, in welcher er/sie das Stimm- und 
Wahlrecht ausübt. Diese Gemeinde muss 
nicht zwingend diejenige Gemeinde sein, in 
welcher jemand wohnt (insbesondere bei 
WochenaufenthalterInnen muss deshalb 
nach derjenigen Gemeinde gefragt werden, 
in welcher er/sie die politischen Rechte 
ausübt). Nicht „In welcher Gemeinde 
wohnen Sie?“ sondern „In welcher 
Gemeinde stimmen Sie ab?“ 
 
Für jede politische Gemeinde ein Bogen 
Auf einem Unterschriftenbogen dürfen nur 
StimmbürgerInnen unterschreiben, welche 
die politischen Rechte in derselben 
politischen Gemeinde ausüben. Das heisst: 
Für jede politische Gemeinde einen neuen 
Bogen verwenden. 
 
JedeR darf nur einmal unterschreiben 
Auch wer während der Sammeldauer 
umzieht und die Schriften in einer anderen 
politischen Gemeinde deponiert, darf nur 
einmal unterschreiben. In manchen 
Gemeinden werden Doppel-Unterschreiber-
Innen sehr rasch gemahnt, wenn sie mehr 
als zweimal unterschreiben, sogar gebüsst. 
 
 

 
Unterschriftenbogen nicht zerschneiden 
Zerschnitte Unterschriftenbogen sind 
ungültig. 
 
Die Angaben müssen richtig und 
leserlich sein 
Die Unterschriften werden von den 
Stimmregisterbüros überprüft und be-
glaubigt. Sind die Angaben nicht richtig oder 
unleserlich, gilt die Unterschrift nicht. 
Deshalb darf auch nicht für andere Leute 
unterschrieben werden – selbst wenn man 
weiss, dass diejenigen das gut fänden. 
 
AuslandschweizerInnen 
Nur AuslandschweizerInnen, welche sich 
beim zuständigen Schweizer Konsulat im 
Ausland für das Stimm- und Wahlrecht 
angemeldet haben, können die Initiative 
unterschreiben. AuslandschweizerInnen 
fragt man am besten: «Von welcher 
Schweizer Gemeinde erhalten Sie die 
Stimm- und Wahlunterlagen?» Wenn er/sie 
keine Stimm- und Wahl-Unterlagen erhält, 
ist er/sie nicht stimmberechtigt (muss sich 
zuerst beim Konsulat melden). 
Für jedeN AuslandschweizerIn einen 
eigenen Bogen verwenden! Im Feld 
«Politische Gemeinde» wird diejenige 
Gemeinde eingetragen, von welcher der/die 
AuslandschweizerIn jeweils das Stimm- und 
Wahlmaterial erhält. Auf der 
Unterschriftenzeile wird im Adressfeld die 
vollständige Adresse im Ausland 
angegeben (Strasse, PLZ, Ort und Land). 
 
 
 
 
 


